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Der Präsident des Obersten Gerichts hat zugunsten des 
Angeklagten die Kassation dieses Urteils, dessen Sachver
haltsfeststellungen nicht angegriffen werden, beantragt. Der 
Antrag hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Ausgangspunkt für die Bewertung sexueller Beziehungen 
zwischen Menschen gleichen Geschlechts muß sein, daß Ho
mosexualität ebenso wie Heterosexualität eine Variante des 
Sexualverhaltens darstellt, wenn auch die Partnerschaft zwi
schen Mann und Frau die typische Form sexueller Beziehun
gen bei der Mehrheit der Menschen ist. Homosexuelle Men
schen stehen somit nicht außerhalb der sozialistischen Gesell
schaft, und die Bürgerrechte sind ihnen wie allen anderen 
Bürgern gewährleistet. Ihre Diskriminierung und moralische 
Abwertung ist demzufolge abzulehnen, und sie sind vor An
griffen auf ihre Integrität (z. B. durch Beleidigung, Körper
verletzung, Rowdytum) bei Vorliegen der entsprechenden ge
setzlichen Voraussetzungen auch mit strafrechtlichen Mitteln 

•zu schützen.
Es steht außer Zweifel, daß homosexuellen wie heterose

xuellen Menschen sexueller Umgang mit Kindern untersagt 
ist und daß sie, wenn sie sich derartiger Handlungen schul
dig machen, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen sind.

Für die Einschätzung des Charakters gleichgeschlecht
licher Handlungen eines Erwachsenen mit einem Jugendli
chen ist von ausschlaggebender Bedeutung, ob bzw. in wel
chem Maße sie geeignet sind, die psychische Entwicklung, die 
charakterliche Haltung und die Herausbildung von gesell
schaftsgemäßen Moralanschauungen junger Menschen zu be
einträchtigen.

Ausgehend vom Entwicklungsstand der Persönlichkeit 
eines normal entwickelten Jugendlichen, spätestens aber im 
Alter zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr, kann festgestellt 
werden, daß homosexuelle Handlungen Erwachsener mit die
sem Personenkreis im allgemeinen nicht zu Fehlentwicklun
gen führen müssen und keine wesentlich anderen Folgen be
wirken als homosexuelles Verhalten zwischen Jugendlichen 
oder als heterosexuelle Beziehungen zwischen einem Erwach
senen und einem Jugendlichen.

Generell anders sind dagegen sexuelle und somit auch ho
mosexuelle Handlungen eines Erwachsenen mit einem seiner 
Erziehung oder Ausbildung anvertrauten oder in seiner Ob
hut stehenden Jugendlichen einzuschätzen — ebenso, wenn es 
zu derartigen Handlungen durch Ausnutzung der moralischen 
Unreife des Jugendlichen kommt. In diesen Fällen steht die 
Gefährdung der harmonischen Entwicklung und der Erzie
hung des Heranwachsenden durch sexuelle Handlungen im 
Vordergrund.

Es ist deshalb bei Handlungen, wie sie der Angeklagte be
gangen hat, stets zu prüfen, ob der Tatbestand des § 151 StGB 
ggf. nur formal erfüllt ist und damit eine Straftat nicht vor
liegt, weil die Auswirkungen der Tat auf die Rechte und In
teressen der Bürger oder der Gesellschaft und die Schuld des 
Täters unbedeutend sind (§ 3 StGB).

Bezogen auf den Angeklagten ergibt diese Prüfung fol
gendes: Der Zeuge W. hatte nahezu die obere Grenze des ge
setzlichen Schutzalters vor sexuellen Handlungen erreicht und 
war altersgerecht entwickelt. Er wußte, daß der Angeklagte 
homosexuell veranlagt ist, entsprechende Beziehungen zu 
einem festen Partner unterhielt, und er hatte auch den Cha
rakter der Faschingsveranstaltung erkannt. Schon dadurch 
wurde er nicht völlig unvorbereitet in eine Situation gestellt, 
die ihn überfordert hätte, sexuellen Annäherungen entgegen
zutreten. Ein Erziehungs-, Ausbildungs- oder Ob huts Verhält
nis. unter dessen Eindruck er gehandelt haben könnte, lag 
nicht vor. Aber auch aus anderen Gründen fühlte sich W. in 
keiner Weise abhängig vom Angeklagten. Die an ihm vorge
nommenen und die von ihm selbst begangenen homosexuellen 
Handlungen waren nur kurzzeitig; es bedurfte keinerlei Ein
wirkung, ihn hierzu zu veranlassen, und ohne jegliches Zö
gern wirkte er mit. Weder durch die Situation insgesamt 
noch durch das konkrete Geschehen fühlte er sich abgestoßen 
oder beleidigt. Spätere Auswirkungen hatte das Erlebnis auf 
ihn nicht, auch nicht im Verhältnis zu seiner Freundin.

Bedingt durch diese Umstände ist die strafrechtliche Schuld 
des Angeklagten unbedeutend.
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Da nach alledem eine Straftat nicht vorliegt, hätte das 
Kreisgericht den Angeklagten nicht verurteilen dürfen. Das 
Urteil war deshalb im Schuld- und Strafausspruch aufzuhe
ben. In Übereinstimmung mit der Auffassung des Vertreters 
des Generalstaatsanwalts der DDR war der Angeklagte frei
zusprechen.


